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Es gibt Tendenzen einer Kriminalisierung
Hermann Wilhelmer über die steigende Bedeutung von Organhaftungsthemen

INTERVIEW

JUVE: Die Organhaftung ist zuletzt ver-
stärkt in die Kritik geraten. Warum?
Hermann Wilhelmer: In Österreich wird 
vor allem die strafrechtliche Organhaftung 
kritisch betrachtet. Es gibt starke Tendenzen 
einer fortschreitenden ,Kriminalisierung‘ 
wirtschaftlichen Handelns. Insbesondere 
durch stete Ausdehnung des Untreuetat
bestandes trifft den Manager neben seiner 
zivilrechtlichen Haftung rasch auch eine 
strafrechtliche Verantwortung. Aktuelles 
Beispiel ist die LibroEntscheidung des OGH.

Worin bestehen die größten Risiken für 
Organe?
Besonders riskant sind Verstöße gegen Kapi
talerhaltungsgrundsätze, Pflichtverletzungen 
gegenüber Gläubigern und im Zusammen
hang mit der Bilanzierung eines Jahresab
schlusses. Auch korruptionsstrafrechtliche 
Delikte spielen vermehrt eine Rolle. Pflicht
verletzungsvorwürfe im Zusammenhang mit 

unternehmerischen Fehlentscheidungen ste
hen ohnehin laufend auf der Tagesordnung.  
 
In Deutschland gab es zuletzt einige Re-
formüberlegungen. Welche Auswirkungen 
haben die Beschlüsse, die auf dem jüngs-
ten Deutschen Juristentag gefasst wur-
den, für Österreich?
Keine unmittelbaren. In Österreich gibt es 
viel weniger Judikatur zur zivilrechtlichen Or

ganhaftung. Insofern gibt es hierzulande 
auch noch keine Tendenz, die zivilrechtlichen 
Haftungstatbestände der Organhaftung ,ab
zumildern‘. Diskutiert werden dagegen die 
Business Judgement Rule österreichischer 
Prägung und die Verantwortung des Auf
sichtsrats, Haftpflichtansprüche gegen ge
schäftsführende Organe geltend zu machen.  
 
Wo sehen Sie den dringendsten Hand-
lungsbedarf?
In Österreich steht derzeit eine StGBReform 
2015 auf der Agenda. Vor allem der Un
treuetatbestand des §153 StGB soll klarer 
und auch enger gefasst werden. Zudem soll 
der Maßstab der Unvertretbarkeit von Un
ternehmensentscheidungen im Zivilrecht 
und Strafrecht harmonisiert werden, weil  
es dazu divergierende Judikaturentwicklun
gen gibt. 

Das Gespräch führte Geertje de Sousa.
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